Musterschreiben für Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die nach der zum 1. März 2017 wirksamen Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Kirchlichen Entgeltordnung eine Höhergruppierung erfahren.


Name 
Anschrift




	     , den      



Höhergruppierung nach der ab 1. März 2017 geltenden Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Kirchlichen Entgeltordnung


[bookmark: Text1]Sehr geehrte/r Frau/Herr      ,

die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Landeskirche in Baden hat eine Arbeitsrechtsregelung zur Änderung zur Kirchlichen Entgeltordnung zum 1. März 2017 beschlossen. Aufgrund dieser sich ergebenden Änderungen haben wir Ihre bestehende Eingruppierung überprüft.

[bookmark: _GoBack]Sie waren nach der bis zum 28. Februar 2017 geltenden Kirchlichen Entgeltordnung entsprechend Fallgruppe       des Abschnitts       in Entgeltgruppe       eingruppiert. Sie werden ohne einen Antrag stellen zu müssen mit Wirkung ab 1. März 2017 aufgrund der Änderung der Kirchlichen Entgeltordnung entsprechend Fallgruppe       des Abschnitts       in Entgeltgruppe       höhergruppiert.

Die Mitarbeitervertretung hat der Höhergruppierung zugestimmt.

Die Höhergruppierung erfolgt stufengleich unter Beibehaltung der in der Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit, so dass sich die Höhergruppierung für weitere Stufenaufstiege nicht nachteilig auswirkt.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, in den Besitzstand vor der Höhergruppierung im Rahmen der Ausschlussfrist des § 4 Nr. 37 der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückzukehren, falls Ihnen durch die Höhergruppierung ein Nachteil entstehen sollte.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen
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